
Leseausfertigung 
 
Gebührensatzung 
 
über die Benutzung von Schulräumen und der Sporthalle der Goethe-Schule in der Stadt 
Ostseebad Rerik 
 
zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 12.9.2001, die 2. Änderungssatzung 
vom 18.4.2002 und die 3. Änderungssatzung vom 23.6.2008 
 
Auf Grund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Januar 1998 (GVOBl. M-V S. 29), zuletzt geändert durch 
das vierte Gesetz zur Änderung der KV M-V (4.ÄndG KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 09. August 2000 (GVOBl. M-V S. 360) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 01.06.1993 (GVOBl. 
M-V 1993, S. 522; berichtigt S. 916) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 
01.03.2001 folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Gebühren 

 
(1) Für die Überlassung der vorhandenen Räumlichkeiten einschließlich der Nebenräume (z.B. 
Wasch-, Dusch- und Toilettenräume) werden von den Benutzern Gebühren in folgender Höhe 
erhoben: 
 
1. Für einen Klassenraum je Stunde     10,00 DM 
 
2. Für die Benutzung der Sporthalle 
 a) Trainings- und Übungsbetrieb von gemeinnützig  

anerkannten Reriker Vereinen mit Wettkampfbetrieb  
ab Kreisebene        
je Trainingseinheit (TE). 1 TE entspricht 1,5 Stunden.        15,00 DM 
 
b) Trainings- und Übungsbetrieb von gemeinnützig  
anerkannten Reriker Vereinen ohne Wettkampfbetrieb  
je Trainingseinheit (TE). 1 TE entspricht 1,5 Stunden.        25,00 DM 
 
c) Nutzung durch Gruppen, die nicht als gemeinnützig  
anerkannt sind        
je Trainingseinheit (TE). 1 TE entspricht 1,5 Stunden.        30,00 DM 
 
d) für Sportveranstaltungen, bei denen Eintrittsgelder  
erhoben werden   bis zu 4 Stunden 60,00 DM 
     pro Tag           100,00 DM  

 
(2) Die Nutzung der Sporthalle ist kostenfrei für 
 
1. Schulsport und Schulsportveranstaltungen der Schule Rerik 
 
2. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, die Mitglieder eines Sportvereins der Stadt sind 



 
3. Veranstaltungen der Vereine, bei denen kein Eintrittsgeld erhoben wird. 
 
4. Kinder- und Jugendsport. 
 
(3) Bei regelmäßiger langfristiger Benutzung ist eine Pauschalisierung der Nutzungsgebühr unter 
Berücksichtigung der vorstehenden Gebühren möglich. 
 
 
(4) Ab 01.01.2002 gelten folgende Gebührensätze: 
 
1. Für einen Klassenraum je Stunde         5 € 
 
2. Für die Benutzung der Sporthalle 
 a) Trainings- und Übungsbetrieb von gemeinnützig  
 anerkannten Reriker Vereinen mit Wettkampfbetrieb 
 ab Kreisebene           8 € 
 
 b) Trainings- und Übungsbetrieb von gemeinnützig 
 anerkannten Reriker Vereinen ohne Wettkampfbetrieb   13 € 
 
 c) Nutzung durch Gruppen, die nicht als gemeinnützig  
 anerkannt sind         15 € 
 
 d) für Sportveranstaltungen, bei denen Eintrittsgelder 
 erhoben werden   bis zu 4 Stunden   30 € 
      pro Tag    50 € 

 
 
 
 

§ 2 
Sonstige Leistungen und Anlagen 

 
Mit den in § 1 festgesetzten Gebühren werden die durch die Leistungen des planmäßigen 
Personals entstehenden Aufwendungen abgegolten. Für darüber hinausgehende besondere 
Leistungen sind die der Stadt entstandenen Auslagen zu ersetzen. 
 
 

§ 3 
Zahlungsverpflichtung und Fälligkeit 

 
(1) Die Benutzer sind zur bargeldlosen Überweisung der Gebühren, Aufschläge und Auslagen 
innerhalb von 14 Tagen nach Zahlungsaufforderung an das Amt Neubukow-Salzhaff 
verpflichtet. 
 
(2) Zahlungspflichtige sind die Veranstalter, der Benutzer oder derjenige, der die Schule zur 
Bereitstellung der Räume veranlasst hat. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 



 
§ 4 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 19.10.1995 außer Kraft. 
 
 
 
Stadt Ostseebad Rerik 
ausgefertigt am: 27.3.2001 
 
 
gez. Gulbis 
Bürgermeister 
 
 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, 
können diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. 
Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften. 
 
 
gez. Wolfgang Gulbis 
Bürgermeister 


